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Einbringer 

10 Haupt- und Personalamt    
 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
 

Hauptausschuss (HA) 16.09.2024 behandelt 
 

Bürgerschaft (BS) 30.09.2024 Einzelabstimmung 
 

 

Beschluss über die Einsprüche zur Wahl der 

Gemeindevertretung vom 09.06.2024 

 
Kenntnisnahme: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 
 

1. Über die Einsprüche (Anlagen K1 bis K90) zur Wahl von Herrn Nikolaus Kramer für die 
Gemeindevertretung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 09.06.2024: 

a. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wird ein Wahlprüfungsausschuss eingerichtet 
b. Die Einsprüche werden zurückgewiesen 
c. Den zulässigen Einsprüchen wird stattgegeben 

2. Über die Einsprüche (Anlagen H1 bis H3)  zur Wahl von Herrn Torsten Heil für die 
Gemeindevertretung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 09.06.2024: 

a. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wird ein Wahlprüfungsausschuss eingerichtet 
b. Die Einsprüche werden zurückgewiesen 
c. Den zulässigen Einsprüchen wird stattgegeben 

3. Über die Einsprüche (IBG1 bis IBG28) zur Wählbarkeit der Wählergemeinschaft IBG für 
die Gemeindevertretung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 09.06.2024: 

a. Zur Aufklärung des Sachverhaltes wird ein Wahlprüfungsausschuss eingerichtet 
b. Die Einsprüche werden zurückgewiesen 
c. Den zulässigen Einsprüchen wird stattgegeben 

 
Ergebnis: 
 

 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
Punkt 1 a.– Einrichtung eines 
Wahlprüfungsausschusses  4 34 2 

Punkt 1 b. + c.– Einspruch 
stattgegeben 3 24 13 
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Punkt 2 a.– Einrichtung eines 
Wahlprüfungsausschusses  0 40 0 

Punkt 2 b. + c.– Einspruch 
stattgegeben 0 40 0 

Punkt 3 a.– Einrichtung eines 
Wahlprüfungsausschusses  5 34 0 

Punkt 3 b. + c.– Einspruch 
stattgegeben  6 28 5 

 
 

Anlage 1 Anlage I - Auskunft Herr Kramer öffentlich 

 
 
 

Anlage 2 Anlage II - Stellungnahme Meldebehörde öffentlich 

 
 
 

Anlage 3 Anlage III - Auskunft Herr Heil öffentlich 

 
 
 

Anlage 4 Anlage IV - Satzung IBG öffentlich 

 
 
 

Anlage 5 Anlage V - Niederschrift Wahlvorschläge IBG nichtöffentlich 

 
 
 

Anlage 6 Übersicht Einsprüche öffentlich 

 
 
 

Anlage 7 Einsprüche gegen Wahl Herrn Kramers öffentlich 

 
 
 

Anlage 8 Einsprüche gegen die Wahl Herrn Heils öffentlich 

 
 
 

Anlage 9 Einsprüche gegen die Wahl Frau Wuscheks und Herrn Winters öffentlich 

 
 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Madeleine Tolani 
Präsidentin der Bürgerschaft 
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Universitäts- und Hansestadt Greifswald  28.06.2024 
32 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz 
32.3 – Abteilung Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld 
 
 
 
über: 32 – Amtsleiter 28.06.2024/ 
 Herr Winckler gez. Winckler 
 
 
 
Über: Dezernat II 28.06.2024 von Busse 
 
 
 
an: den Oberbürgermeister 
 Herrn Dr. Stefan Fassbinder 
 
 
 
Rechtliche Betrachtung des Wohnsitzstatus „Hauptwohnung“ von Herrn Nikolaus Kramer 
 
 
Sachverhalt 
Laut der Ostseezeitung (Artikel vom 12.06.2024 sowie vom 27.06.2024) habe Herr Niko-
laus Kramer sich unter anderem dazu geäußert, dass er in Greifswald seinen Haupt-
wohnsitz und in Schwerin seinen Nebenwohnsitz habe. Seine Familie wohne mit Haupt-
wohnsitz in Schwerin. 
 
In diesem Zusammenhang ist die Frage zu klären, ob der Status Hauptwohnung in der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald aus melderechtlicher Sicht korrekt ist. 
 
Herr Nikolaus Kramer wird mit Hauptwohnung im Melderegister der Universitäts- und 
Hansestadt Greifswald und mit Nebenwohnung im Melderegister der Landeshauptstadt 
Schwerin geführt. Seine Ehefrau hat keinen Wohnsitz in Greifswald. Eigene Kinder sind 
im hiesigen Melderegister zu Herrn Kramer nicht gespeichert. 
 
Rechtliche Würdigung 
Das Führen eines Melderegisters dient in der Hauptsache dem Zweck, die darin gespei-
cherten personenbezogenen Daten anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage von 
Rechtsvorschriften weiterzugeben, damit möglichst alle öffentlichen Stellen die Aufgaben 
ihres Verantwortungsbereichs erfüllen können. 
 
§ 17 BMG statuiert die Meldepflicht von Personen, die im Inland eine Wohnung beziehen. 
Hat eine Person mehrere Wohnungen, so ist gemäß § 21 Abs. 1 BMG eine dieser Woh-
nungen ihre Hauptwohnung. § 21 Abs. 2 BMG besagt, dass die Hauptwohnung die vor-
wiegend benutzte Wohnung des Einwohners ist. Nach § 22 Abs. 1 BMG wiederum ist die 
Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner 
Familie lebt, die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. 
 
Danach wäre - läge man den Inhalt der beiden Artikel der Ostseezeitung zugrunde - die 
Hauptwohnung von Herrn Kramer in Schwerin. 
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Diese Regelung stellt allerdings einen für den Regelfall geltende grundsätzlich widerleg-
bare Fiktion dar. 
 
Sollten dennoch weiterhin Zweifel am Wohnungsstatus bestehen, ist die vorwiegend be-
nutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt 
(§ 22 Abs. 3 BMG). Legt ein*e Einwohner*in plausibel einen Lebenssachverhalt dar, wird 
dieser nicht weiter hinterfragt. 
 
In Fällen, in denen der Wohnungsstatus eines verheirateten Einwohners nicht zweifelsfrei 
bestimmt werden kann, ist die Hauptwohnung die vorwiegend benutzte Wohnung des 
Einwohners (§ 21 Abs. 2 BMG). Die vorwiegende Benutzung einer Wohnung bestimmt 
sich nach den tatsächlichen Aufenthaltszeiten. Betrachtungszeitraum ist hierbei das Ka-
lenderjahr. Unter Berücksichtigung dieser gesetzlichen Regelungen ist es rechtlich mög-
lich, dass die Hauptwohnsitze von Herrn Kramer und seiner Ehefrau auseinanderfallen 
können. 
 
Nach erfolgter Eheschließung teilte das eheschließende Standesamt beide betroffenen 
Meldebehörden mit, dass und zu wann die Ehe geschlossen wurde. In diesem Zusam-
menhang ist durch die Landeshauptstadt Schwerin ein Hinweis zur Fortschreibung von 
Daten zum Familienstand und zum Ehegatten sowie eine Partnerfortschreibung in deren 
Melderegister vorgenommen und an die Meldebehörde der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald übermittelt worden (§ 6 Abs. 1 BMG). 
 
Hier kann davon ausgegangen werden, dass eine Überprüfung der Meldebehörde der 
Landeshauptstadt Schwerin auf Grundlage des § 22 BMG erfolgt ist. 
 
Nach § 6 Abs. 3 BMG hat die Meldebehörde einen Sachverhalt zu ermitteln, wenn ihr 
konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Melderegisters 
vorliegen. 
 
Offenbar konnte durch die Meldebehörde der Landeshauptstadt Schwerin zweifelsfrei 
festgestellt werden, dass der Hauptwohnsitz von Herrn Kramer nicht in Schwerin ist. 
 
Die beiden Artikel der Ostseezeitung begründen inhaltlich aus hiesiger Sicht keine Amts-
ermittlungspflicht durch die Meldebehörde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 
Herr Kramer ist Mitglied im Kreistag des Landkreises Vorpommern-Greifswald und in der 
Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Das setzt voraus, dass er sich 
regelmäßig in Greifswald aufhält, um seine Tätigkeiten in diesen Gremien nachkommen 
zu können. Auch hat er seine Wählbarkeitsbescheinigung für die diesjährigen Kommu-
nalwahlen persönlich beantragt und entgegengenommen. Darüber hinaus handelt es sich 
bei der Greifswalder Wohnung um ein Eigenheim, wogegen die Wohnung in Schwerin 
gemäß der Presseartikel eine Dienstwohnung sei. Daraus lassen sich aus Sicht des Am-
tes 32 keine konkreten Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit des hiesigen Melderegisters 
feststellen. 
 
Änderungen der Hauptwohnung sind nach § 21 Abs. 3 BMG der Meldebehörde mitzutei-
len, die für die neue Hauptwohnung zuständig ist. In der Verwaltungspraxis wird daher im 
Rahmen einer analogen Anwendung dieser Vorschrift in solchen Fällen regelmäßig derart 
verfahren, dass die Meldebehörde des aktuellen Hauptwohnsitzes einen entsprechenden 
Hinweis an die Meldebehörde des möglicherweise künftigen Hauptwohnsitzes erteilt. Im 
Rahmen eigenen Ermessens prüft die hinweiserhaltene Meldebehörde gegebenenfalls 
den Wohnungsstatus. 
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Entscheidungsvorschlag 
Daher wird vorgeschlagen, dass die Meldebehörde der Universitäts- und Hansestadt 
Greifswald unter Beifügung der beiden Artikel der Ostseezeitung einen entsprechenden 
Hinweis an die Meldebehörde der Landeshauptstadt Schwerin übersendet. 
Ich bitte um Mitteilung, ob so verfahren werden soll.  
 
Von Amts wegen würde die Meldebehörde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
keine förmliche Anhörung von Herrn Kramer im Rahmen eines förmlichen Verwaltungs-
verfahrens durchführen. 
 
 
gez. Melanie Gollnisch 
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Beste Grüße 

 

Torsten Heil 

 

 

Am Mi., 10. Juli 2024 um 13:09 Uhr schrieb Lerm, Achim <A.Lerm@greifswald.de>: 

Sehr geehrter Herr Heil, 

  

gegen Ihre Wahl für die Gemeindevertretung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 9. Juni 
2024 sind Einsprüche eingelegt worden. 

Die Einspruchsführer bezweifeln, dass Sie zum Zeitpunkt der Wahl mit Ihrem Hauptwohnsitz in der 
Universitäts- und Hansestadt Greifswald hätten gemeldet sein dürfen. Über diese Einsprüche 
entscheidet die Gemeindevertretung. 

Ich bitte Sie, mir für die Prüfung der Einsprüche folgende Angaben zu machen, die sich allesamt auf 
den Zeitraum bis zur Bekanntmachung zur Wahl der Gemeindevertretung (Bürgerschaft) am 9. Juni 
2024 in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 4. April 2024 beziehen: 

  

1.      Anzahl der Wohnungen (Hauptwohnung und Nebenwohnung(en)) mit Adresse 

2.      Ort(e) der Erwerbstätigkeit, wenn mehrere bitte Ort des Haupterwerbs 

3.      Aufteilung des Aufenthaltes an den zu 1. genannten Adressen (Aufteilung in Wochentagen) 

4.      Wohnort der/des Ehegattin/Ehegatten und der Kinder 

  

Bei nicht selbsterklärenden Antworten oder anderen Erklärungsbedarfen bitte ich um eine kurze 
ergänzende schriftliche Ausführung zu den Punkten. 

  

Ich bitte Sie, mir eine Rückantwort bis zum 16. Juli 2024 zu geben. Vielen Dank. 

  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

Achim Lerm 
Senator und Amtsleiter 



Satzung der Wählergruppe
lnitative Bürgerentscheid Greifswald

§ 1 Name, Zweck und Sitz

(1) Die Wählergruppe ftihrt den Namen Initative Bürgerentscheid Greifswald kurz IBG.
(2) Die Wählergruppe IBG ist eine Vereinigung von Bürgern der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und
des Landkreies Vorpommern Greifswald, deren Zweck es ist, aktiv durch Mitarbeit in der Gemeindevertretung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Kreistag Vorpommern Greifswald an der Erfüllung
kommunaler Aufgaben mitzuwirken und das Wohl der Einwohner zu fördern. Sie übt ihre Tätigkeit nach
demokratischen Grundsätzen und auf der Grundlage und im Rahmen des Grundgesetzes aus. Die Wählergruppe
IBG gibt sich ein Programm, das die näheren kommunalpolitischen Ziele festlegt.
(3) Die Wählergruppe IBG hat ihren Sitz in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

§ 2 Mitgliedschaft

(1) Mitglied der Wählergruppe IBG können alle Einwohner der Gemeinde Universitäts- und Hansestadt
Greifswald und des Landkreises Vorpommern Greifswlad werden, die nach den Vorschriften des Landes-
und Kornmunalwahlgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern wahlberechtigt sind. Die
Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Aufnahmeerklärung beantragt. Die Auffiahme erfolgt durch
Beschluß des Vorstandes.

(2) Die Mitgliedschaft endet durch

a) schriftliche Austrittserklärung; der Austritt kann nur mit einer Kündigungsfrist von drei
Monaten zum Ende eines Kalenderjahres erklärt werden.

b) Ausschluß, der vom Vorstand einstimmig beschlossen werden muß oder
c) Tod.

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden,

a) wenn es vorsätzlich gegen diese Satzung oder erheblich gegen deren Grundsätze oder Ordnung
der Wählergruppe verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt,

b) bei nachträglichem Verlust des aktiven Wahlrechts,

c) (ggf. weitere Ausschlußgründe).

(4) Gegen den Beschluß nach Absatz 2 Buchstabe b) steht dem Beftroffenen das Widerspruchsrecht zu. Der
Widerspruch ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Sofern der Vorstand dem Widerspruch nicht abhilft, hat
die Mitgliederversammlung innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Widerspruchs mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Mitglieder über den Ausschluß zu entscheiden.
(5) Wer ausscheidet, hat keinen Anspruch gegen das Vermögen der Wählergruppe und auf Rückzahlung
eventuell gezahlter Beiträge.

§ 3 Mittel

(1) Die Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhält die Wählergruppe durch
a) Mitgliedsbeiträge und
b) finanzielle Unterstützung

(2) Die IBG erhebt keinen Mitgliedsbeitrag.

§ 4 Organe

Organe der Wählergruppe sind

a) die Mitgliederversammlung und
b) der Vorstand.

§ 5 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den nach § 2 Abs. 1 Satz 3 aufgenommenen Mitgliedern der
Wählergruppe zusammen.
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(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle \vichtigen Angelegenheiten. Zu ihren Aufgaben gehört im
besonderen

a) die Beschlußfassung über das Programm.
b) die Beschlußfassung aller, das Interesse der Wählergruppe berührende Angelegenheiten der

örtlichen Kommunalpolitik.
c) die Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahlen ( 8),
d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstandes,
e) die Wahl und Abberufting des Vorstandes.

§ 6 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem Vorsitzenden und seinem ersten und zweiten Stellvertreter,
b) dem Schriftführer.
c) dem Kassenverwalter,
d) Beisitzern.

(2) Der Vorstand hat im Rahmen der von der Mitgliederversammlung gefaßten Beschlüsse alle mit den
Aufgaben und der Zielsetzung der Wählergruppe zusammenhängenden Fragen durchzuführen. Er vertritt die
Wählergruppe nach außen. Schriftliche Erklärungen bedürfen der Unterschrift des Vorsitzenden und eines
Stellvertreters. Der Vorstand wird für die Dauer von vier Jahren gewählt; die Neuwahl erfolgt in der
Versammlung nach Ablauf der Amtszeit.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden in geheimer schriftlicher Abstimmung mit einfacher Mehrheit von der
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte gewählt. Bei Stimmengleichheit zwischen mehreren Bewerbern
entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los. § 8 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Einzelne Mitglieder des Vorstandes können durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder abberufen werden. In diesem Fall hat unverzüglich eine Neuwahl
zu erfolgen.

Der Antrag muß auf der Tagesordnung gestanden haben und zusammen mit der Einladung zur
Mitgliederversammlung den Mitgliedern zugegangen sein.

§ 7 Versammlungen

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Jahr
einberufen. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche Einladung unter Angabe der Tagesordnung. Die
Ladungsfrist beträgt mindestens eine Woche. Wenn ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung unter Angabe des
Beratungsgegenstandes schriftlich verlangt, muß der Vorstand innerhalb einer Frist von zwei Wochen eine
Mitgliederversammlung einberufen. Beschlüsse w‘erden mit der Mehrheit der erschienenen Mitglieder, sofern die
Satzung nichts anderes bestimmt, gefaßt.

(2) Jede erste Mitgliederversammlung eines Jahres gilt als Jahreshauptversammlung. In der
Jahreshauptversammlung sind die in § 5 Buchstabe d) genannten Aufgaben zu erfüllen.

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sind. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlußfähig im Sinne von Satz 1, ist eine neue
Mitgliederversammlung einzuberufen mit einer Frist von mindestens drei Tagen; im übrigen gilt Absatz 1. Die
Mitgliederversammlung ist in diesem Fall unabhängig von der Zahl der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder beschlußfähig.

§ 8 Aufstellung von Kandidaten für die Kommunalwahlen

(1) Die Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Bewerber für die Kommunalwahlen ist mit einer Frist von
mindestens einer Woche vom Absendetag gerechnet, Poststempel gilt, mit der Tagesordnung der
Kandidatenaufstellung schriftlich einzuladen.
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(2) Bei der Aufstellung der Kandidaten für die Kommunalwahlen können nur diejenigen Mitglieder der
Wähleruruppe abstimmen, die im Zeitpunkt des Zusammentrirts der Mitgliederversammlung zur betreffenden
Wahl im Wahlgebiet nach den Vorschriften des Kommunalwahigesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern
wahlberechtigt sind (wahlberechtigte Mitglieder).

(3) Die Bewerber werden auf Vorschlag der stirnmberechtigten Versammlungsteilnehmer in geheimer
schriftlicher Abstimmung gewählt. Jeder Bewerber erhält die Gelegenheit, sich vorzustellen. Gewählt ist, wer
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, findet eine
Stichwahl unter den beiden nicht gewählten Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen statt. Bei
Stimmengleichheit zwischen mehreren Bewerbern entscheidet das vom Leiter der Versammlung zu ziehende
Los, wer für die Stichwahl zugelassen wird.

(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die unbeschadet des § 10 auch den Gang
des Abstimmungsverfahrens wiedergibt, insbesondere Angaben enthalten muß über die fristgemäße
Einberufung, die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder und der Erschienenen, die Feststellung der
Beschlußfähigkeit, die Namen der vorgeschlagenen Bew‘erber, sowie die einzelnen Ergebnisse der geheimen
Wahlen zur Aufstellung der Bewerber. Die Niederschrift ist von dem Leiter der Versammlung, dem
Schriftführer und einem weiteren stimmberechtigten Versamm lungsteilnehmer zu unterschreiben.

§ 9 Auflösung

Die Wählergruppe kann mit den Stimmen von zwei Dritteln der eingetragenen Mitglieder aufgelöst werden. Ein
solcher Tagesordnungspunkt muß in der Einladung mitgeteilt werden. Etwa noch vorhandene Vermögenswerte
sind gemeinnützigen Zwecken zuzuführen.

§ 10 Niederschrift

Über jede Sitzung der Mitgliederversammlung bzw. des Vorstandes ist eine Niederschrift mit folgendem Inhalt
zu fertigen:

a) Ort und Zeit der Versammlung,
b) Form der Einladung,
c) Namen der Teilnehm er (Anwesenheitsliste),
d) Tagesordnung und
e) Ergebnis der Abstimmung (Beschlüsse).

Die Niederschrift ist von dem Schriftführer zu fertigen. Sie ist von ihm und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen.
Die Niederschrift ist in der nächsten Sitzung der Mitgliederversammlung bzw. des Vorstandes auszulegen und zu
genehmigen.

§ 11 Inkrafttreten

Vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 15.01.2024 in Greifwald genehmigt. Die
Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung am 15.01.2024 in Kraft.
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